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Umweltamt Unser Az: 66.0-51.10.10-5-318
Untere Bodenschutzbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 060-42h-FP00109-E221028
Vorhaben: 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ostseebad 

Kühlungsborn (B-Plan 24 / Auffangparkplatz und Lagerplatz)
Vorhabensträger: Stadt Ostseebad Kühlungsborn

In Auswertung des Text- und Kartenteils zum o.g. Plan geben wir im Rahmen der Einbeziehung der Träger 
öffentlicher Belange unsere Stellungnahme für den Planungsträger ab. Der vorliegende Plan wurde auf 
Belange des Bodenschutzes und entsprechend unserem Kenntnisstand auf das Vorhandensein von Altlasten 
auf den angegebenen Grundstücken geprüft. 

Die Gemeinde hat sich mit den Belangen des Bodenschutzes noch nicht auseinandergesetzt. Sie beabsichtigt 
eine Nutzungsänderung auf Flächen, deren Böden eine erhöhte Schutzwürdigkeit hinsichtlich der 
Bodenfunktionsbewertung haben, ohne den Bodenschutz als Belang erkannt und bewertet zu haben. 

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Vorhabensgebiet nicht bekannt. 

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht sind im weiteren Planungsverfahren folgende Belange zu klären:

 Beschreibung der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Boden, ausgehend von den Wirkfaktoren 
und –pfaden,

 Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustands der Böden mithilfe von Methoden zur Beschreibung und 
Bewertung der Bodenfunktionen,

 Ermittlung der Erheblichkeit und Prognose der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Boden,
 Prüfung von Planungsalternativen,
 Ermittlung von Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Beeinträchtigungen 

(auch bei baubedingten Eingriffen),
 Maßnahmen zu Überwachung

Hinweise:
Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle, 
Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom Abfallbesitzer bzw. vom 
Grundstückseigentümer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese Abfälle dürfen nicht zur 
erneuten Bodenverfüllung genutzt werden.

Soweit weiterhin im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem 
Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das 
Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes- 
Bodenschutz- und Altlastenverordnung  (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBl. I  S.1554) sind zu beachten. Auf 
die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 5/98) wird besonders hingewiesen.

Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück sowie die weiteren 
in §4 Abs. 3 und 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) genannten Personen sind verpflichtet, 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, unverzüglich der 
zuständigen unteren Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, 
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